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Elterngespräch teilzunehmen?
Beitrag von „Tom123“ vom 21. Juni 2023 15:34

Zitat von Schmidt

Was hat das mit dem Thema zu tun?

Bei Gesprächen, die aufgrund potentiell zu treffender Entscheidungen die Anwesenheit
beider Sorgeberechtigter erfordern, lade ich auch beide Sorgeberechtigten ein bzw. die
führe ich so oder so nicht alleine.

Und was machst Du wenn dann beide Sorgeberechtigte da sind und der Vater noch seine
Freundin dabei haben möchte und die Mutter nicht?
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